
 

 
  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  
 

 

Förderung im Marktanreizprogramm 2012 des Bundesumweltministeriums 

Teil KfW, Programm Erneuerbare Energien (Premium)
 
Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, Stand Januar 2012
 

Maßnahmen Tilgungszuschüsse 

S
o

la
r 

Große thermische Solaranlagen ab 40 m² 
für Mehrfamilienhäuser / Nichtwohngebäude 
- Warmwasserbereitung oder/ und Raumheizung 
- Bereitstellung von Prozesswärme 
- solare Kälteerzeugung 

max. 30% förderfähiger Nettoinvestitionskosten 

B
io

m
as

se
 

Anlagen zur Verfeuerung / Vergasung fester Biomasse 
über 100 kW zur thermischen Nutzung 

20 € je kW, max. 50.000 € je Einzelanlage 
Erhöhung um 10 € je kW, wenn Pufferspeichervolumen mind. 30 l je kW 
Erhöhung um 20 € je kW, wenn staubförmige Emissionen max. 15 mg je m³ 
insgesamt max. 100.000 € je Anlage 

über 100 kW bis 2.000 kW zur KWK-Nutzung 40 € je kW 

W
är

m
ep

u
m

p
e Große effiziente Wärmepumpen, außer Luft/Wasser-WP, ab 100 kW 

(in Neubauten nur Prozesswärme) 
- kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung von Gebäuden 
- Raumheizung (mit/ ohne Warmwasserbereitung) von Nichtwohngebäuden 
- Bereitstellung von Prozesswärme 
- Wärme für Wärmenetze 

80 € je kW, mind. 10.000 €, max. 50.000 € je Einzelanlage 

B
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Biogasaufbereitungsanlagen, 
Anlagengröße bis 350 m³/h aufbereitetes Biorohgas max. 30 % förderfähiger Nettoinvestitionskosten 

T
ie

fe
n

g
eo

th
er

m
ie

 

Anlagen zur Erschließung und Nutzung der Tiefengeothermie 
ab 400 m Bohrtiefe und Thermalfluid-Temperatur von mind. 20°C 

zur thermischen Nutzung 

1. Anlagen: 200 € je kW, max. 2.000.000 € je Einzelanlage 
2. Tiefbohrungen: 375 € je m bis 750 € je m (ab 400 m bis Endtiefe), 

    max. 2.500.000 € je Bohrung, max. 5.000.000 € je Projekt 
3. Mehraufwand bei Tiefbohrungen: 50 % des Mehraufwands je Bohrung, 
    max. 50 % der Plankosten, max. 1.250.000 € je Bohrung 

zur KWK-Nutzung oder Stromerzeugung 
1. Mehraufwand bei Tiefbohrungen: 50 % des Mehraufwands je Bohrung, 
max. 50 % der Plankosten, max. 1.250.000 € je Bohrung 

N
ah
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W
är

m
e­
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ei
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er

Wärmenetze für Wärme aus erneuerbaren Energien 
(wenn nicht überwiegend Neubauten versorgt werden, 
Bereitstellung von Prozesswärme ohne diese Einschränkung) 
Mindestwärmeabsatz 500 kWh je Jahr & m Trasse 

inklusive Hausübergabestationen (außer für Neubauten) 

Große Wärmespeicher mit Speichervolumen ab 20 m³ 
für Wärme aus erneuerbaren Energien  

60 € je m Trasse, Förderhöchstbetrag 1.000.000 € 
bei Einspeisung rein aus Tiefengeothermie: Förderhöchstbetrag 1.500.000 € 
bei Vergütungsanspruch nach KWKG: 20 € je m Trasse, max. 30 % der o.g. 
Förderhöchstbeträge 

1.800 € je Hausübergabestation, falls verbindlicher Anschlussvertrag und kein 
Anschlusszwang 

250 € je m³ Speichervolumen, max. 30 % förderfähiger Nettoinvestitionskosten, max. 
300.000 € je Wärmespeicher 

Es gelten die Bestimmungen der Richtlinien vom 11. März 2011. Zusätzlich gelten die Regelungen der KfW, online unter: www.kfw.de 


